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Rausreißen und Aufbewahren

-Kurt

Es bleibt mir nur
noch, Dir (und mir).
einen guten Seme
sterabschluß un
schöne Ferien
wünschen.

Wenn Du Ergänzungsprüfung,n (Dar
stellende Geometrie) biegen- m",ßt,
hast Du diese vor B n des -dritten
Semesters abzulegen, ansonsten
kannst Du keine Fortsetzungsmeldung
madlen! Für alle jene. . ihr StudiUm

r 1998 begonnen
t bis Ende

3)und§9{3}
. erord-

folgenden Semesters die Prüfung über
die Lehrveranstaltung able en.
(§29(1Z6» -

Mit Anmeldung zu einer
tungs .. nst Du
gung be
z.B.mu
Es sind j ine für
den Anfang, die M'1tte und für das Ende
jedes Semesters anzusetzen. (§53(2»
Du kannst bis zum E~ des zweiten
aufdieAbhaltung der Lehrveranstaltung

se Prüfung auf Dei(len Antrag hin
aufzuheben. Dieser Antrag

muß binnen zwei Wochen
gestelltw~. Wird dem
Antrag stattgegeben, so
wird der Prüfungsantritt
nicht auf cfl8 zulässige
Anzahl derPrüfungsan
tritte angerechn
(§60(1»

Wenn Dir die
lungsunter

ausgehän
müssen sie

Jahr lang
(§60(2»

Dir ist Einsicht in
unterlagen zu geben,
nerhalb von 6 Monate
verlangst. Du hast
teilungsunterl
Die Gründe
lung sind D'
zuteilen. (
DasErge
ist Dir un
kanntzuge
urteilung sin
erl~utem.(§57(7)

führung einer negativ
9 einen schweren

der StudIendekan die-

8

Pdsitive Prüfungen können bis 6 Mona
te riBch derAblegung einmal wiederholt
werden. 01$ bereits positive Prüfung ist
mit dem Anttltt t Prüfung nichtig.
(§58(1» . ..
NfQItive Prüfungen können Im ersten
Abschnitt dreimal, im zweiten Abschnitt
vierm-, wiederholt • (§58(2»
Ab Urltten WaederhqIung sind Fach
prüfungen (=Prüfung bar mehrere
Lehrveranstaltungen) kommissionell
abzuhalten. Auf Antrag des Studieren
den gilt dies auch bereits bei der zwei
ten Wi,clerholung. (§58(3»
Ab der dritten Wiederholung sind Lehr
veransfaltungsprüfungen aufAntrag des
Studierenden komml eil abzuheI

dte Prüfung nktueH erfolgt.

Nachdem In der
letzten Zelt
wiederholt
Fragen zu
Prüfungen,
Prüfungs
durch
führung,

ge
steilt
wurden,
sind hier
die wich
tlgetenRe
gelungen
kurz zusam
mengestellt. Die
Ge etze angaben be-
ziehen sich auf UnIversI- täts-
studiengesetz (U ).

Positive äquivalente Prüfungen, die an
anderen Universitäten abgelegt wurden,
müssen durch den Vorsitzenden der
stUclienkommission anerkannt werden,
wenn der StOOtendekan die AbIegung
111) vorhinein geo l (§~(1»

Oie wissenschaftlidle Tätigkeit in Betrie
ben Q.der außeruniv iliren For
ttehungseinrichtungen kann auf Antrag
des Studierenden durch den Studien
korr~,tool8\lOlrsitzenden als Prüfung

hlV8r;d1en. (§59f2»
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